
Sitzung der
 Gemeindevertretung der Gemeinde Meezen am 

26.11.2024



Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Top 1



Top 2

Änderungsanträge zur Tagesordnung



Top 3

Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung



Top 4

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung



Top 4

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Meezen beschließt „Franke ś – Landschaften und Objekte“ 
zur Durchführung der Umweltprüfung gemäß der beiliegenden Honorareinschätzung 
vom 19.07.2024, Nr.: 224-07-550 zu beauftragen.



Top 5

Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden



Top 5

vom 11.- 20.09.24    Urlaub
                                 Monika hat die Amtsgeschäfte übernommen 

Mitteilung des Bürgermeisters

23.09.24           Sitzung Zweckverband Sparkasse Hohenwestedt

                          -  sehr gute Ergebnisse in 2023 ( ende der Niedrigzinsphase )
                          -  Baufinanzierung schwierig durch hohe Zinsen und hohe Baukosten
                          -   Hohenwestdt starke Filiale 
                          -  Neubau in Hohenwesedt verzögert sich durch Schwierigkeiten am Bau
                          -  von 1000 Mitarbeitenden sind 300 über 60 Jahre alt

24.09.24           Prüfung der Jahresrechnung                  
                         - TOP  7 und 8               
25.09.24           Treffen mit Herrn Scharlibbe und Herrn Glaser in Hohenwestedt                                                  
26.09.24           Ausschuß Weihnachtsmarkt                                             



Top 5 Mitteilung des Bürgermeisters

02.10.24           Stoppelfeuer

                        - vielen Dank an die Feuerwehr 
                           besonders an Benny und Tjark für den Tresenbau

08.10.24           Bau-Wege- und Umweltausschuss

                        - es wurden aktuelle Baumaßnahmen besprochen
                        - Hornkoppel/Buckener Weg wurden Rasengittersteine verlegt
                        - Ausfahrt Waldhüttener Weg 2 Trompete wird erneuert ( Auftrag ist vergeben )
                        - Wasserablauf Homfelder Weg  ( Auftrag ist vergeben )
                        - Anschaffung eines Geschwindigkeitsmeßgerätes
                        - Es wurde diskutiert, ob man 50.000 EUR für Befesftigung der Banketten in       
                          den Haushalt aufnimmt
                        - Spaltboden alternative zu Rasengittersteinen ?
                        - Carport Gemeindehaus/Wohnung



Top 5 Mitteilung des Bürgermeisters

23.10.24           KiTa Treffen in Meezen um die Übergabe der Trägerschaft zu besprechen                             

23.10.24           weiteres Treffen mit Herrn Scharlibbe und Herrn Gaser im Amt

26.10.24           Boßeln mit dem Sportverein

                         -  vielen Dank an Manni für die Organisation und alle, die mitgeholfen haben 





Top 5 Mitteilung des Bürgermeisters

23.10.24           KiTa Treffen in Meezen um die Übergabe der Trägerschaft zu besprechen                             

23.10.24           weiteres Treffen mit Herrn Scharlibbe und Herrn Gaser im Amt

26.10.24           Boßeln mit dem Sportverein

                         -  vielen Dank an Manni für die Organisation und alle, die mitgeholfen haben 

08.11.24           Treffen mit Frau Gries und Frau Sievers im Amt um die Satzung für den        
                         Kindergarten zu erstellen                       

12.11.24           Ausschuß für Kultur-und Soziales

20.11.24           Hartmut Ralf war für uns zur Aufsichtsratssitzung der Klimaschutzagentur

21.11.24           Amtsausschußsitzung 



Top 5 Mitteilung des Bürgermeisters

21.11.24           Amtsausschußsitzung 

                      -  Förderanträge für die Wärmeplanung wurden abgelehnt
                      -  ab 01.01.2025 wird Wärmeplanung verpflichtendes Gesetz
                         hierbei wird die Planung voraussichtlich auf Amtsebene durchgeführt
                       
                     -  Änderung des Kommunalrechts zum 01.01.2025
                        Hauptamt. Bürgermeister schon ab 2000 Einwohner statt 4000 Einwohner
                        Sitzungen können digital durchgeführt werden

                     - Termin zur Bundestagswahl steht fest: 23.02.2025 , große Herausforderung für 
                        das Amt 

                    -  Verstoß gegen die Strassenreinigungssatzung ist eine Ordnungswidrigkeit
                        immer wieder Thema in den Gemeinden
             

                      



Top 5 Mitteilung des Bürgermeisters



Top 5 Mitteilung des Bürgermeisters

Termine der Gemeinderatssitzungen 2025 : 

Bundestagswahl am 23.  Februar 

04. März 

03.  Juni 

02.  September 

25.  November 



Top 6 Einwohnerfragestunde I



Top 7

Jahresabschluss 
2022



Top 7
Sachverhalt: 

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meezen wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 30.11.2021 beschlossen. 
  
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat nunmehr den Jahresabschluss 2022 entsprechend § 92 der Gemeindeordnung in seiner Sitzung am 24.09.2024 geprüft. 
Der Schlussbericht des Ausschusses wird der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 
  
Die Gemeindevertretung hat des Weiteren gemäß § 92 Abs. 3 Gemeindeordung über den Jahresabschluss 2022 und die Verwendung des Jahresüberschusses zu 
beschließen. 
  
Ein Jahresüberschuss, der nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt wird, soll gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik durch Umbuchung der 
Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. 
  
Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisrücklage gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 Prozent und mindestens 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage beträgt. 
  
In der Jahresschlussbilanz weißt die Allgemeine Rücklage einen Betrag in Höhe von 392.514,88 EUR aus und die Ergebnisrücklage einen Betrag in Höhe von 70.644,49 EUR. 
Damit beträgt der Anteil der Ergbnisrücklage an der Allgemeinen Rücklage 18,00 Prozent. 
  
Nach Zuführung des Jahresüberschusses in Höhe von 181.005,61 EUR an die Ergebnisrücklage beträgt der Anteil der Ergebnisrücklage an der Allgemeinen Rücklage 
64,11 Prozent, in Summe 251.650,10 EUR. 
  
Nach Zuführung des Jahresüberschusses an die Allgemeine Rücklage würde diese einen Betrag in Höhe von 573.520,49 EUR ausweisen. Der Anteil der Ergebnisrücklage an 
der Allgemeinen Rücklage würde dadurch auf 12,32 Prozent sinken, allerdings den geforderten Anteil von mindestens 10 Prozent überschreiten. 
  
Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisrücklage einen Puffer darstellt und als Ausgleich für möglicherweise, zukünftig entstehende Jahresfehlbeträge 
dient. 
  
Es wird daher empfohlen den im Haushaltsjahr 2022 erziehlten Jahresüberschuss in Höhe von 181.005,61 EUR zu splitten und einen Anteil in Höhe von 93.005,61 EUR der 
Allgemeinen Rücklage und einen Anteil in Höhe von 88.000,00 EUR der Ergebnissrücklage zuzuführen. 
  
Die Allgemeine Rücklage wird dann mit einer Höhe von 485.520,49 EUR ausgewiesen. Die Höhe der Ergebnisrücklage beträgt nach der Zuführung 158.644,49 EUR und 
demanch 32,68 Prozent der Allgemeinen Rücklage. Die gesetzliche Vorgabe, dass die Ergebnisrücklage maximal 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen soll wird 
somit eingehalten. 
 



Top 7

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt den der Beschlussvorlage GV15/2024-015 beigefügten Jahresabschluss 2022. 
Der Jahresüberschuss in Höhe von Jahresüberschuss in Höhe von 181.005,61 EUR zu splitten und einen Anteil in Höhe 
von 93.005,61 EUR der Allgemeinen Rücklage und einen Anteil in Höhe von 88.000,00 EUR der Ergebnissrücklage 
zuzuführen.



Top 8

Jahresabschluss 
2023



Top 8
Sachverhalt: 
  
Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meezen wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 30.11.2021 beschlossen. 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat nunmehr den Jahresabschluss 2023 entsprechend § 92 der Gemeindeordnung in seiner Sitzung am 24.09.2024 geprüft. 
Der Schlussbericht des Ausschusses wird der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 
  
Die Gemeindevertretung hat des Weiteren gemäß § 92 Abs. 3 Gemeindeordung über den Jahresabschluss 2023 und die Verwendung des Jahresüberschusses zu 
beschließen. 
Ein Jahresüberschuss, der nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt wird, soll gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik durch Umbuchung der 
Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. 
  
Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisrücklage gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 Prozent und mindestens 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage beträgt. 
  
In der Jahresschlussbilanz weißt die Allgemeine Rücklage einen Betrag in Höhe von 485.520,49 EUR aus und die Ergebnisrücklage einen Betrag in Höhe von 158.644,49 
EUR. 
Damit beträgt der Anteil der Ergbnisrücklage an der Allgemeinen Rücklage 32,68 Prozent. 
  
Nach Zuführung des Jahresüberschusses in Höhe von 159.129,67 EUR an die Ergebnisrücklage beträgt der Anteil der Ergebnisrücklage an der Allgemeinen Rücklage 
65,45 Prozent, in Summe 317.774,16 EUR. 
  
Nach Zuführung des Jahresüberschusses an die Allgemeine Rücklage würde diese einen Betrag in Höhe von 644.650,16 EUR ausweisen. Der Anteil der Ergebnisrücklage an 
der Allgemeinen Rücklage würde dadurch auf 24,61 Prozent sinken, allerdings den geforderten Anteil von mindestens 10 Prozent überschreiten. 
  
Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisrücklage einen Puffer darstellt und als Ausgleich für möglicherweise, zukünftig entstehende Jahresfehlbeträge 
dient. 
  
Es wird daher empfohlen den im Haushaltsjahr 2023 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 159.129,67 EUR zu splitten und einen Anteil in Höhe von 106.613,87 EUR der 
Allgemeinen Rücklage und einen Anteil in Höhe von 52.515,80 EUR der Ergebnisrücklage zuzuführen. 
  
Die Allgemeine Rücklage wird dann mit einer Höhe von 592.134,36 EUR ausgewiesen. Die Höhe der Ergebnisrücklage beträgt nach der Zuführung 211.160,29 EUR und 
demanch 35,66 Prozent der Allgemeinen Rücklage. Die gesetzliche Vorgabe, dass die Ergebnisrücklage maximal 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen soll wird 
zwar nicht eingehalten, allerdings darf der Anteil der Ergebnisrücklage höher als 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen, wenn der Anteil der Allgemeinen Rücklage an 
der Bilanzsumme mindestens 30 Prozen beträgt. Nach Zuführung der oben genannten Summe beträgt der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme 39,07 
Prozent und hält damit die geforderten 30 Prozent gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik ein. 
 



Top 8

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt den der Beschlussvorlage GV15/2024-018 beigefügten Jahresabschluss 2023. 
Den erziehlten Jahresüberschuss in Höhe von 159.129,67 EUR zu splitten und einen Anteil in Höhe von 106.613,87 EUR 
der Allgemeinen Rücklage und einen Anteil in Höhe von 52.515,80 EUR der Ergebnissrücklage zuzuführen.





Top 9

Änderung der GemHVO-Doppik - 
Einführung einer Ausgleichsrücklage

Die allgemeine Rücklage soll einen Bestand in Höhe von 
mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des 
Jahresabschlusses 2022 der Gemeinde aufweisen. 
Übersteigende Beträge sollen so angesetzt werden, dass die 
Ausgleichsrücklage mindestens 15 Prozent der allgemeinen 
Rücklage ausweist.
Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den 
Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der 
Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlichen geforderten 
Haushaltsausgleich zu erreichen.



Top 9

Sachverhalt: 

Mit Datum vom 14. Juli 2023 hat die Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Frau Sütterlin-Waack die Landesverordnung zur Änderung der 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO Doppik) erlassen. Diese wurde am 17.08.2023 im Gesetz und Verordnungsblatt des Landes verkündet und 
tritt zum 01.01.2024 in Kraft (GVOBl Schl.-H. Ausgabe Nr. 11, Kiel, 17. August 2023, Seite 370 ff). 
  
Die Verordnung führt damit die Ausgleichrücklage und damit den sogenannten fiktiven Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2024 ein. 
  
Zur Ermittlung der Höhe der Ausgleichsrücklage wird der Bestand aus der allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage, in Höhe des Jahresabschlusses 
2023, entnommen. 
Von diesem Betrag ist ein evtl. vorgetragener Jahresfehlbetrag in Abzug zu bringen. 
Über die Aufteilung des dann übrig bleiben Betrages auf die allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 entscheidet die Gemeindevertretung. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die allgemeine Rücklage mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme aufweisen soll und die Ausgleichsrücklage mindestens 15 
Prozent der allgemeinen Rücklage beträgt. 
  
Nach Entnahme der Beträge aus der Allgemeinen Rücklage und Ergebnisrücklage mit Stand vom 31.12.2023 ist ein Betrag in Höhe von 644.164,98 EUR neu 
aufzuteilen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 betrug 1.374.680,50 EUR. 
  
Aus dem sich ergebenen Betrag sind mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme der allgemeinen Rücklage zuzuführen, hier 274.936,10 EUR. Der Restbetrag in 
Höhe von 369.228,88 EUR könnte der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage würde dann 134,30 Prozent der allgemeinen Rücklage 
aufweisen. 
  
Die Ausgleichrücklage muss mindestens 84.021,52 EUR aufweisen, um 15 Prozent der allgemeinen Rücklage gemäß § 60 Abs. 3 Satz 4 GemHVO vom 
01.01.2024 (560.143,46 EUR) zu betragen. 
  
Entsprechend der bisherigen Haushaltsentwicklung wird empfohlen die allgemeine Rücklage auf 485.520,49 EUR und die Ausgleichsrücklage auf 158.644,49 
EUR festzulegen. Die allgemeine Rücklage beträgt dann 35,32 Prozent der Bilanzsumme und erfüllt die geforderten 20 Prozent gemäß § 60 Abs. 3 Satz 3 
GemHVO. Die Ausgleichrücklage weist sodann 32,68 Prozent der allgemeinen Rücklage aus und erfüllt ebenfalls die Anforderungen gemäß § 60 Abs. 3 Satz 4 
GemHVO.



Top 9

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß § 60 Abs. 3 GemHVO die 
Bilanzwerte zum 01.01.2024 für die allgemeine Rücklage mit 
485.520,49 EUR und die Ausgleichsrücklage mit 158.644,49 EUR 
auszuweisen.



Top 10

Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2025



Top 10

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Sachverhalt:

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2025 des Innenministeriums 
und der Haushaltsmittelanmeldungen aus der Verwaltung sowie der 
Anmeldungen aus den Ausschüssen wird die Haushaltssatzung nebst 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 vorgelegt.









Top 10

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die der 
Beschlussvorlage GV15/2024-012 beigefügte Haushaltssatzung nebst 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025. / mit folgenden Änderungen:
 



Top 10

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die der 
Beschlussvorlage GV15/2024-012 beigefügte Haushaltssatzung nebst 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025. / mit folgenden Änderungen:
 
Es sollen aus den Finanzmitteln  50.000,00 EUR für den Neuaufbau von 
Rasengittersteinen bereitgestellt werden.
Dadurch reduziert sich der Finanzmittelbestand von 355.720,00 EUR auf 
305.720,00 EUR
 





Top 11

Aufhebung der 
Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung der 
Gemeinde Meezen 
(Dienstanweisung)



Top 11

Aufhebung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Gemeinde Meezen (Dienstanweisung)

Sachverhalt:

Die Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde Meezen 
(Dienstanweisung) stammt aus dem Jahre 2014 und ist inhaltlich 
nicht mehr aktuell.
Die Kommunalaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde teilte auf 
Nachfrage mit, dass in den einschlägigen Rechtsvorschriften zu 
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren bereits alles Notwendige 
geregelt ist und somit keine eigene Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung benötigt wird.



Top 11

Aufhebung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Gemeinde Meezen (Dienstanweisung)

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Meezen beschließt, die 
Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde Meezen 
(Dienstanweisung) vom 08.09.2014 ersatzlos aufzuheben.
 



Top 12
Übernahme der Trägerschaft der Kita Alte 

Schule Meezen



Top 12 Übernahme der Trägerschaft der Kita Alte Schule Meezen
Sachverhalt: 

Am 05.03.2024 hat die Gemeindevertretung ihr Interesse bekundet, die Trägerschaft der ev. Kita Alte Schule Meezen zu übernehmen. Der Bürgermeister hat dazu einige 
Gespräche geführt. Zuletzt wurden am 23.10.2024 mit dem Vorsitzenden der Kirchengemeinde, Vertretern und Vertreterinnen der Gemeinde und der Kita sowie des Amtes 
Mittelholstein die notwendigen organisatorischen Schritte abgestimmt. 
  
Der Kirchengemeinderat hat am 11.11.2024 daraufhin beschlossen, die Trägerschaft mit Ablauf des 31.12.2024 an die Gemeinde Meezen abzugeben. 
Ein formelles Interessenbekundungsverfahren nach dem Kindertagesförderungsgesetz Schleswig-Holstein (KiTaG SH) ist bei Übernahme der Trägerschaft nicht notwendig. 
  
Folgende vorbereitende Schritte sind nunmehr eingeleitet worden bzw. sind noch einzuleiten: 
        Beantragung der Betriebserlaubnis 
        Änderungsantrag zum Bedarfsplanes des Kreises 
       Personalübernahme des Kitapersonal im Rahmen eines Betriebsüberganges gem. § 613a BGB 
        Aufnahme der Kita in den Haushalts- und Stellenplan der Gemeinde 
        Erlass einer Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kita 
        Aufhebung des Mietvertrages mit der Kirchengemeinde 
        Bestehende Abos und Verträge werden möglichst übernommen 
  
Im Zuge der vorbereitenden Gespräche kamen der Vertreter und die Vertreterinnen der Gemeinde und der Kita überein, der Kita im Zuge der Übernahme der Trägerschaft 
einen neuen Namen zu geben. Insofern wird vorgeschlagen, der Kita Meezen den Namen „Storchenwiese“ zu geben. 
  
Bezugnehmend auf die Personalübernahme gibt es zwei Besonderheiten zu beschließen: 

 1)       Die Beschäftigten werden mit allen Rechten und Pflichten aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis übernommen und dürfen zumindest für die Dauer eines Jahres nicht 
schlechter gestellt werden. Die Beschäftigten sind derzeit tarifgebunden an das kirchliche Tarifwerk.  
Es wird vorgeschlagen, für die Beschäftigten der Kita Meezen künftig den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) anzuwenden, jedoch ohne Anwendung der 
Vorschriften zur leistungsorientierten Bezahlung und zur Zusatzversorgung. 
  2)      Übernommen werden zwei pädagogische Fachkräfte. Um den Betrieb der Kita sicherzustellen, ist jedoch auch eine Vertretungskraft notwendig. Diese konnte bisher bei 
Bedarf von der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt werden. Da diese Möglichkeit wegfällt, ist eine dritte Stelle zu schaffen. Die Kita-Leitung hat dazu bereits seinen 
Vorschlag vorgelegt. Dabei würden die derzeitigen Kräfte zugunsten einer dritten Kraft Stunden abgeben. Insgesamt wird das durch das KiTaG SH mindestens vorgesehene 
Personalkontingent dabei nicht überschritten.  
Der Vorlage beigefügt ist das Personalrahmenkonzept mit den errechneten Vollzeitäquivalenten, die sich auch im Stellenplan der Gemeinde wiederfinden. 
 



Top 12

Übernahme der Trägerschaft der Kita Alte 
Schule Meezen

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die Trägerschaft der 
Kindestageseinrichtung Meezen mit Wirkung vom 01.01.2025 zu 
übernehmen. Die Kita trägt den Namen „Storchenweise“. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, alle notwendigen rechtlichen Schritte inkl. 
des Betriebsüberganges des Personals und den Abschluss der 
Arbeitsverträge innerhalb des Personalrahmenkonzept vorzunehmen. 
Die Gemeindevertretung beschließt weiterhin, für die künftigen 
Beschäftigten der Kita den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
ohne  leistungsorientierte Bezahlung und Zusatzversorgung anzuwenden.

einstimmig angenommen







Top 13 Erlass einer Benutzungs- und Gebührensatzung für die 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Meezen



Top 13

Erlass einer Benutzungs- und Gebührensatzung für die 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Meezen

Sachverhalt:
Die Kindertageseinrichtung wechselt planmäßig zum 01.01.2025 in die Trägerschaft der Gemeinde.
 
In diesem Zusammenhang ist eine Benutzungs- und Gebührensatzung für die 
Kindertageseinrichtung zu erlassen. Die Verwaltung hat in Abstimmung mit der Gemeinde und der 
Einrichtungsleitung einen Entwurf ausgearbeitet, der der Vorlage 15/2024-024 als Anlage beigefügt 
ist.





Top 13

Erlass einer Benutzungs- und Gebührensatzung für die 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Meezen

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt den Erlass des zur Vorlage GV15/2024-024 
vorgelegten Entwurfes der Benutzungs- und Gebührensatzung für die 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Meezen
mit folgender Änderung

§2
Angebot der Kindertageseinrichtung

 
In der Kindertageseinrichtung werden im Rahmen der verfügbaren Plätze Kinder im 
Alter von 1  Jahre bis zum Schuleintritt aufgenommen.
 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Benutzungs- und Gebührensatzung auszufertigen 
und bekanntzumachen. Redaktionelle Änderungen, die den Sinn nicht verändern, sind 
zulässig.



Top 14 Antrag der AWG auf Erstellung eines 
Informationsblattes "Meezen A bis Z“



Top 14

Antrag der AWG auf Erstellung eines Informationsblattes "Meezen A bis Z“

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 14.10.024 hat die AWG-Fraktion beantragt, über die Erstellung 
eines Informationsblattes „Meezen von A bis Z“ zu beraten.
 
Nähere Informationen zu Sachverhalt sind der Anlage zur Beschlussvorlage 
GV15/2024-020 zu entnehmen und auf der Sitzung zu erörtern.

















Top 14

Antrag der AWG auf Erstellung eines Informationsblattes "Meezen A bis Z“

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt, der Erstellung eines Informationsblattes 
zuzustimmen.
Der Ausschuss für Kultur und Soziales wird mit der Erstellung eines 
Informationsblattes „Meezen von A bis Z„ beauftragt.

einstimmig angenommen









Top 15  Bau eines Terassendaches vor dem Gemeindehaus



Top 15

 Bau eines Terassendaches vor dem Gemeindehaus

Sachverhalt:

Die Gemeinde Meezen möchte zur Aufwertung der Aussenanlage am Gemeindehaus die 
vorhandene Markise durch ein festes Glasdach ersetzen. Hierfür soll über das 
Regionalbudget der AktivRegion ein Förderantrag gestellt werden. 



Top 15

 Bau eines Terassendaches vor dem Gemeindehaus

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die weiteren Schritte zur Einreichung eines Förderantrages 
für das Regionalbudget 2025 der AktivRegion Mittelholstein in die Wege zu leiten.

einstimmig angenommen



Top 16 Anfragen aus der Gemeindevertretung



 Einwohnerfragestunde IITop 17





Top 18

Grundstücksangelegenheiten:

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Meezen hat in ihrer Sitzung am 05.03.2024 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Poyenberger Weg“ gefasst. In der Sitzung vom 
03.09.2024 wurde die Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
beschlossen.
 
Der Kaufvertrag vom 03.01.2023 zwischen der Gemeinde Meezen und dem Eigentümer, 
enthält die aufschiebende Bedingung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes. Demnach 
wird der Vertrag endgültig nicht wirksam, wenn bis zum 31.12.2024 kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorliegt.
 



Top 18

Grundstücksangelegenheiten:

Die Investitionssumme nur für die Erschließung der Fläche würde sich auf 1.100.000,00 EUR belaufen
zuzüglich Grundstückserwerb und Planungskosten.
So käme der m2 Preis für die Netto Baulandfläche auf ca. 140,00 EUR.
Die Baukosten wurden anhand von Projekten aus der jüngsten Vergangenheit vom Planungsbüro 
ermittelt.

Die Erschließungs-, Erwerbs- und Planungskosten sind so hoch, dass nicht sichergestellt werden kann, 
dass die Grundstücke kostendeckend veräußert werden können.
Daher ist dem Gemeinderat nicht zu empfehlen weiterhin als Vorhabenträger aufzutreten und den 
Bebauungsplan zu verfolgen.



Top 18

Grundstücksangelegenheiten:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt:
 
a)   Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll weiter verfolgt werden. Die Gemeinde 
Meezen tritt weiterhin als Vorhabenträger auf.
 
b)  Die Gemeindevertretung beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht weiter 
zu verfolgen und nicht mehr als Vorhabenträger aufzutreten. 

 Abstimmungsergebnis :

0 Stimmen für Variante a)               9  Stimmen für Variante b ) 




